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An das Präsidium des Parlaments und 

an das Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 

per E-Mail: begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 

vi l@sozialministerium.at 

Betl'eff: 

An 
� 

sos 

I KINDERDORF 

Innsbruck, den 4. März 2016 

E-Mail Christian.Moscr@sos-kd.org 

Stellunguahme zum Entwul'f eines Bundesgesetzes, mit dem ua. die 

Vel'pflichtung zu Bildung odel' Ausbildung fül' Jugendliche gel'egelt wil'd 

(Ausbildungspflichtgesetz), GZ.: BMASK-433.00110003-VJffiIll2016 

SOS-Kinderdorf ist die größte private Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Österreichs. 
Rund 1.300 Kinder und Jugendliche (darunter 230 unbegleitete mindeljährige 
Flüchtlinge) werden in stationären und ca. 5000 Familien werden in ambulanten 
Angeboten betreut. Zum vorliegenden Gesetzesentwurf wird innerhalb offener Frist 
Folgendes angemerkt: 

Allgemeines 

SOS-Kinderdorf begriißt grundsätzlich das Anliegen dieses Gesetzesentwurfs, dass 
alle unter l8-Jährigen die Möglichkeit erhalten sollen eine iiber den 
Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung abzuschließen. Auch das 
Bereitstellen eines erweitelten Be1'llfsberatungsangebots und ausreichender 
niederschwelliger Ausbildungsangebote wird positiv bewertet. Ob diese Ziele durch 
die Normierung einer Ausbildungspflicht verwirklicht werden können, bleibt 
abzuwarten, denn durch den Gesetzesvorschlag werden einerseits fiir junge Menschen 
wenig Anreize gesetzt eine Ausbildung zu beginnen und andererseits werden auch 
keinerlei Versuche untel'llommen Untel'llehmen bzlV. potenzielle ArbeitgeberInnen 
verbindlich ins Boot zu holen. Es mag sein, dass sich manche Jugendliche und manche 
Erziehungsberechtigte durch Androhung von Strafen zu einer Bildungsberatung 
motivieren lassen, doch viel öfter ist es der Fall, dass Jugendliche eine 
Ausbildungsstelle suchen, aber keine finden. Aus der Sicht von SOS-Kinderdorf wäre 
somit die Ausbildungspflicht jedenfalls mit einen Recht auf Aus-/ßildung (Al't. 28, 

29 UN-KRK) fiil' junge Menschen zu lwppeln. 

Zu § 3 Geltungsbereich: Demnach sollen nur Jugendliche, die sich nicht nur 
voriibergehend in Österreich aufhalten, der Ausbildungspflicht unterliegen. Es ist zu 
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befiirchten, dass mit dieser Bestimmung jugendliche AsylwerberInnen bzw. 

subsidiär Schutzberechtige vom Zugang zu Bildung und Ausbildung ausgeschlossen 
werden sollen. In Anbetracht der derzeitigen Länge der Asylverfahren würde das eine 
Verschwendung wertvoller Lebenszeit fiir junge Menschen bedeuten, die einmal mehr 
zum Nichtstun verdonnelt werden. Schule und Ausbildung sind wichtige Faktoren zur 
gelingenden Integration in die österreich ische Gesellschaft. Unklar ist zudem, in 
welchem Verhältnis sich das derzeit in Diskussion befindliche Asyl auf Zeit mit der 
Voraussetzung "uicht nur vorübergehend in Österreich aufllalten" steht. Hier ist 
jedenfalls eine KlarsteIlung notwendig, dass die Ausbildungspflicht, genauso wie die 
Schulpflicht, fiir alle lInter 18 Jährigen gilt, denn ,Jedes Kiud hat das Recht auf 

bestmögliche Entwicklung und Entfaltuug ... "(Art 2 BVG Kinderrechte). 

Zu § 8 Zustäudigkeit: Bei Mangel an Ausbildungsplätzen sollte es auch in den 
Zuständigkeitsbereich des SMS gehören, dass dieses auf betreffende Ministerien und 
Sozialpartner einwirkt um dem Bedarf gerecht zu werden. 

Zu § 10 Steuerungsgruppe und Beirat: Die Sozialpartner (va. die 
Arbeitgeberveltreterlnnen) sollten eine verbindlichere Rolle im Bereich der 
Ausbildungspflicht bekommen. Denn nur wenn es ein klares Bekenntnis auch der 
Arbeitergeberlnnen-Seite gibt, werden nachhaltige Lösungen, gemeint sind 
Ausbildungsplätze, die die richtigen Qualifikationen hervorbringen und Arbeitsplätze, 
die langfristig gesichert sind, geschaffen. 

Zu § 14 Verfahren bei Nichterfiillung der Ausbildungspflicht: Bei der Beschreibung 
wie die Erfiillung des Ausbildungspflicht zu erfolgen hat, wurde offensichtlich auf das 
Recht auf Beteiligung (Art. 4 BVG Kinderrechte) vergessen. Bei der Erstellung des 
Perspektiven- lind Betreuungsplans sind die Meinungen, die Interessen und die 
Begabungen der Jugendlichen wesentlich zu berücksichtigen. Zudem weist SOS­
Kinderdorf noclunals darauf hin, dass mit der Normierung einer Allsbildungspflicht 
auch die notwendigen strukturellen Voraussetzungen wie genügend Lehrstellen, 
Arbeitstrainings oder Schulplätze, verbunden sein müssen. Im vorliegenden 
Gesetzesent wurf steht dazu jedoch nichts. 

Aus diesen Gründen fordelt SOS-Kinderdorf eine Überarbeitung dieser 
Gesetzesvorlage, insbesondere unter kinderrechtlichen Aspekten! 

Mag. Christian Moser 
Geschäftstlihrer 
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